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6. Der mit der Aufsicht über den Strafvollzug be
auftragte Staatsanwalt soll
a) Aussprachen mit den Strafgefangenen führen;
b) die Unterlagen über die Strafgefangenen ein- 

sehen;
c) ausgesprochene Arreststrafen und sonstige 

Disziplinarmaßnahmen überprüfen.
Er ist verpflichtet, bei festgestellten Ungesetz
lichkeiten den Leiter der Strafvollzugseinrichtung 
anzuweisen, diese zu beseitigen.

7. Die Staatsanwaltschaft kontrolliert die schnelle 
Wiedereingliederung der entlassenen Strafgefan
genen in das gesellschaftliche Leben, besonders in 
den Arbeitsprozeß.

3. Das Strafregister wird beim Generalstaatsanwalt 
der DDR geführt.

D. Rechte und Pflichten bei der Analyse der Kriminali
tät und Verbrechensbekämpfung sowie auf dem 
Gebiet der Statistik
X. Der Generalstaatsanwalt ist verantwortlich für 

die Analyse der Kriminalität und ihrer Bewe
gung, der Ursachen und Bedingungen der Ver
brechen und Vergehen sowie der Wirkungsweise 
und Ergebnisse des Kampfes gegen die Straftaten. 
Diese Untersuchungen dienen
— der ständigen Verbesserung der Tätigkeit der 

Organe der Rechtspflege;
— der Aufdeckung der Entwicklung der Krimi

nalität und ihrer Haupterscheinungsformen;
— der Leitung des Kampfes gegen die Krimi

nalität;
— der Verbesserung der gesamtstaatlichen Lei

tungstätigkeit;
— der Bestimmung der Hauptaufgaben der straf

rechtswissenschaftlichen Forschung.
2. Der Generalstaatsanwalt löst diese Aufgabe in 

Zusammenarbeit mit den anderen zentralen 
Rechtspflege- und Untersuchungsorganen und mit 
den wissenschaftlichen Institutionen.
Er verwertet die statistischen Materialien und die 
analytischen Arbeiten 

der Staatsanwaltschaft, 
des Obersten Gerichts, 
des Ministeriums des Innern, 
des Ministeriums für Staatssicherheit, 
der Zollverwaltung.

Auf der Grundlage einheitlicher, durch den 
Generalstaatsanwalt herauszuarbeitenden Kri
terien der statistischen Beobachtung der Krimi
nalität sind die Leiter der genannten zentralen 
Organe für die Führung einer aussagekräftigen 
Statistik in dem jeweiligen Bereich verant
wortlich.

3. Diese Regelung gilt entsprechend für die Analyse 
der Kriminalität und Verbrechensbekämpfung 
durch die Bezirks- und Kreisstaatsanwälte, die in 
Zusammenarbeit mit den Organen der Rechts
pflege des jeweiligen Bereichs erfolgen muß.

E. Aufgaben zur Gewährleistung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit
1. Die Staatsanwaltschaft wacht über die strikte Ein

haltung der Gesetze, besonders zum Schutz der 
Volkswirtschaft, des sozialistischen Eigentums und 
der staatlichen Interessen an den Entwicklungs
ergebnissen von Forschung und Technik sowie 
der Rechte und gesetzlich geschützten Interessen 
der Bürger.

2. Stellt die Staatsanwaltschaft im Ermittlungs
verfahren, im gerichtlichen Verfahren, bei der 
Wiedereingliederung entlassener Strafgefangener 
in das gesellschaftliche Leben, bei der Bearbei
tung von Eingaben der Bürger oder in ihrer ana
lytischen Tätigkeit fest oder erhält sie Hinweise, 
daß Gesetzesverletzungen vorliegen, hat sie da
gegen Protest einzulegen oder durch andere ge
eignete Maßnahmen die Beseitigung solcher 
Gesetzesverletzungen zu veranlassen.

3. Die Staatsanwaltschaft kann zur Aufklärung des 
Sachverhalts vom Leiter des betreffenden Organs 
oder einem anderen Organ die Durchführung 
einer Revision oder Untersuchung oder die Vor
lage von Akten und Unterlagen verlangen.
Die Staatsanwaltschaft kann gegen Personen, die 
Gesetzesverletzungen begangen haben, bei den 
Verantwortlichen die Einleitung eines Diszipli
när- oder Ordnungsstrafverfahrens beantragen.

4. Der Generalstaatsanwalt sichert, daß die Ergeb
nisse der Gesetzlichkeitsaufsicht der Staats
anwaltschaft den jeweils verantwortlichen staat
lichen Organen übermittelt werden. Die Bezirks
und Kreisstaatsanwälte haben die Ergebnisse der 
Gesetzlichkeitsaufsicht den staatlichen Organen 
auf ihrer Ebene gleichfalls zu übermitteln.
Der Generalstaatsanwalt informiert den Staats
rat über grundsätzliche Schlußfolgerungen, die 
sich aus der Gesetzlichkeitsaufsicht der Staatsan
waltschaft für die Verbesserung der staatlichen 
Leitungstätigkeit ergeben.

5. Wird durch Beschluß eines Gerichts die Verlet
zung der Gesetzlichkeit durch Organe der Rechts
pflege, Organe der staatlichen Verwaltung, sozia
listische Betriebe und Einrichtungen oder gesell
schaftliche Organisationen kritisiert, ist der zu
ständige Staatsanwalt darüber zu unterrichten. 
Wird dem Verlangen des Gerichts nach Beseiti
gung der Gesetzesverletzung nicht oder nicht in 
vollem Umfang entsprochen, kann der Staats
anwalt mit den Mitteln des Protestes nach Maß
gabe der Bestimmungen des Gesetzes über die 
Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokrati
schen Republik wirksam werden.

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
Die Aufgaben des Ministeriums der Justiz 
der Deutschen Demokratischen Republik

I.
Die Stellung und die Aufgaben des Ministeriums der 

Justiz
1. Das Ministerium der Justiz ist ein Organ des Mini

sterrates; es führt dessen Aufgaben auf dem Gebiet 
der sozialistischen Rechtspflege durch.
Der Minister der Justiz ist dem Ministerrat für die 
Durchführung der dem Ministerium der Justiz über
tragenen Aufgaben verantwortlich.

2. Das Ministerium der Justiz ist verantwortlich für
— die Durchführung der staatlichen Kaderpolitik in 

den Bezirks- und Kreisgerichten sowie den Staat
lichen Notariaten;

— die Sicherung der materiellen und organisato
rischen Voraussetzungen für die Tätigkeit der 
Bezirks- und Kreisgerichte sowie der Staatlichen 
Notariate;

— die Vorbereitung und Ausarbeitung der gesetz
lichen Bestimmungen auf dem Gebiet der Rechts
pflege und die Mitwirkung an der Vorbereitung 
und Ausarbeitung gesetzlicher Bestimmungen


